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Bayerischer 
Landtag

Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Markus Ganserer  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 08.03.2017

Mobilitätskonzepte und Nahverkehrspläne

Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Haben nach Ansicht der Staatsregierung die in der 
Leitlinie zur Nahverkehrsplanung in Bayern festgeleg-
ten Grenzwerte zur Bedienungshäufigkeit Gültigkeit?

 b)  Sind die Grenzwerte als Mindestanforderung für einen 
guten ÖPNV ausreichend?

2. a)  In wie vielen Fällen werden in den derzeit gültigen 
Nahverkehrsplänen die in der Leitlinie festgelegten 
Grenzwerte zur Bedienungshäufigkeit als Mindestan-
forderung an den ÖPNV nicht eingehalten (Angaben 
bitte zu jeder einzelnen Linie nach Nahverkehrsplan 
getrennt)?

 b) Wie werden die einzelnen Abweichungen von den 
Grenzwerten begründet?

 c) Welche Landkreise haben einen Nahverkehrsplan 
neueren Datums (2012 und jünger)?

3. a) In welchen Landkreisen wurden Mobilitätskonzepte er-
stellt (Angaben bitte hierzu, von welchen Planungsbü-
ros die einzelnen Mobilitätskonzepte erstellt wurden)?

 b) In welchen Landkreisen werden derzeit Mobilitätskon-
zepte erstellt (Angaben bitte hierzu, von welchen Pla-
nungsbüros die einzelnen Mobilitätskonzepte erstellt 
werden)?

 c) Ersetzen diese Mobilitätskonzepte Nahverkehrspläne?

4. a)  Welche Mobilitätskonzepte und ÖPNV-Planungen 
wurden über Förderprogramme anderer, nicht für 
ÖPNV und Verkehrsentwicklung zuständiger, Res-
sortskofinanziert?

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de –Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.

 b) Wie wird eine fachübergreifende Abstimmung gewähr-
leistet?

 c) Wie ist die Vergabepraxis von Planungsmaßnahmen 
für Mobilitätskonzepte geregelt?

5. a)  Sind Mobilitätskonzepte eine Voraussetzung, um Mit-
tel aus dem in den Jahren 2012 bis 2016 aufgelegten 
Förderprogramm für nachfrageorientierte Angebots-
formen des öffentlichen Personennahverkehrs abru-
fen zu können?

 b) Geht es mit den Förderrichtlinien konform, dass Pla-
nungsaufträge für neu einzurichtende nachfrageorien-
tierte Verkehre, z. B. Rufbusse, in Form von Mobilitäts-
konzepten an Busunternehmen vergeben werden?

 c) Wird durch die Finanzierung von Mobilitätskonzepten 
eine objektive und langfristige Planung mittels Nahver-
kehrsplänen und deren Fortschreibung unterlaufen?

6. a) Welche Nahverkehrspläne der letzten fünf Jahre wur-
den von Busunternehmen und/oder deren ausgelager-
ten Gesellschaften erstellt?

 b) Welche der Mobilitätskonzepte der letzten fünf Jahre 
wurden bzw. werden von Busunternehmen und/oder 
deren ausgelagerten Gesellschaften erstellt?

7. a)  In wie vielen Fällen waren das Busunternehmen und/
oder deren ausgelagerte Gesellschaft, die Mobilitäts-
konzepte erstellt, zuvor schon auf dem Markt tätig?

 b) In wie vielen Fällen war das Busunternehmen, welches 
Mobilitätskonzepte erstellt, danach weiterhin tätig?

 c) Waren/sind diese Busunternehmen in den jeweiligen 
Regionen marktbeherrschend (welcher Anteil an Lini-
enkonzessionen und Kilometerleistung entfällt auf die-
se Unternehmen)?

8. a)  Wie lassen sich Interessenkonflikte von Busunterneh-
mern als Planungsbüro und Verkehrsunternehmer 
ausschließen?

 b) Wie kann eine objektive, zukunftsfähige und nachhal-
tige Verkehrsplanung garantiert werden, die alle Ver-
kehrsträger integriert?
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Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 17.04.2017

Die Schriftliche Anfrage wird im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat wie folgt beantwortet: 

1. a) Haben nach Ansicht der Staatsregierung die in der 
Leitlinie zur Nahverkehrsplanung in Bayern festge-
legten Grenzwerte zur Bedienungshäufigkeit Gül-
tigkeit?

Die Planung, Organisation und Sicherstellung des allgemei-
nen öffentlichen Personennahverkehrs ist eine freiwillige Auf-
gabe der Landkreise und kreisfreien Gemeinden in Bayern im 
eigenen Wirkungskreis. Zur Wahrnehmung der Planungsmög-
lichkeiten kann der öffentliche Personennahverkehr(ÖPNV)-
Aufgabenträger einen Nahverkehrsplan erstellen. Zur Unter-
stützung der ÖPNV-Aufgabenträger bei der Erstellung von 
Nahverkehrsplänen hat die Staatsregierung die Leitlinien zur 
Nahverkehrsplanung erlassen. 
 Diese Leitlinien sind Hilfestellungen der Staatsregierung 
für die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger. Sie sind keine 
verpflichtend einzuhaltenden Vorgaben. Die Leitlinien der 
Nahverkehrsplanung sind weiterhin gültig.  

 b) Sind die Grenzwerte als Mindestanforderung für 
einen guten ÖPNV ausreichend? 

Die Grenzwerte werden durch Richtwerte ergänzt und stel-
len, wie in den Leitlinien dargelegt, einen Durchschnittswert 
dar. Je nach den örtlichen Verhältnissen kann dieser Wert 
über-, aber auch unterschritten werden. Wie in den Leitlini-
en ausgeführt, stellen die Grenzwerte die durchschnittlichen 
Mindestanforderungen an den ÖPNV, die Richtwerte die 
durchschnittlichen Anforderungen für einen guten ÖPNV-
Standard dar. Für ein attraktives Angebot im ÖPNV sollte 
daher auf die Richtwerte, nicht die Grenzwerte abgestellt 
werden, wobei hier stets die örtlichen Verhältnisse aus-
schlaggebend sind. 

2. a) In wie vielen Fällen werden in den derzeit gültigen 
Nahverkehrsplänen die in der Leitlinie festgeleg-
ten Grenzwerte zur Bedienungshäufigkeit als Min-
destanforderung an den ÖPNV nicht eingehalten 
(Angaben bitte zu jeder einzelnen Linie nach Nah-
verkehrsplan getrennt)?

Eine statistische Erfassung der über 2.700 Linien im ÖPNV 
im Freistaat liegt nicht vor. 

 b) Wie werden die einzelnen Abweichungen von den 
Grenzwerten begründet? 

Eine positive Abweichung durch einen engeren Takt wird 
regelmäßig nicht begründet. Negative Abweichungen von 
den Grenzwerten liegen beispielsweise im Vorrang anderer 
wichtigerer Zielorte im Rahmen der begrenzten finanziellen 
Möglichkeiten des ÖPNV-Aufgabenträgers begründet. Eine 
Unterschreitung der Mindestversorgung muss dort hinge-
nommen werden, wo die Nachfragepotenziale zu gering 
sind bzw. ein ausgesprochen ungünstiges Kosten-Ertrags-
Verhältnis beim Erfüllen der Mindeststandards entstehen 
würde. 

 c) Welche Landkreise haben einen Nahverkehrsplan 
neueren Datums (2012 und jünger)?

Die Landkreise mit Nahverkehrsplänen ab dem Jahr 2012 
sind in Anlage 1 dargestellt. Einige weitere Landkreise, etwa 
die Landkreise Aschaffenburg und Kitzingen, schreiben der-
zeit den Nahverkehrsplan fort oder bereiten dies, wie etwa 
der Landkreis Hof, gerade vor.

3. a) In welchen Landkreisen wurden Mobilitätskon-
zepte erstellt (Angaben bitte hierzu, von welchen 
Planungsbüros die einzelnen Mobilitätskonzepte 
erstellt wurden)?

 b) In welchen Landkreisen werden derzeit Mobilitäts-
konzepte erstellt (Angaben bitte hierzu, von wel-
chen Planungsbüros die einzelnen Mobilitätskon-
zepte erstellt werden)?

Die Übersicht über die Landkreise und die entsprechenden 
Daten zu Mobilitätskonzepten sind in Anlage 1* dargestellt. 

 c) Ersetzen diese Mobilitätskonzepte Nahverkehrs-
pläne?

Der Begriff Mobilitätskonzept wird unterschiedlich definiert 
und auch in der Praxis sehr unterschiedlich gehandhabt. Die 
Mobilitätskonzepte können einen Nahverkehrsplan meist 
nicht ersetzen, da sie regelmäßig nur fachliche Teilbereiche, 
etwa die Einrichtung eines Rufbussystems oder räumliche 
Teilbereiche, etwa einzelne Gemeinden des Landkreises 
betrachten. Daneben werden unter Mobilitätskonzepten 
auch grobe Visionen zu zukünftigen Verkehrsentwicklungen 
gefasst, die keine detaillierten Angaben enthalten, sondern 
lediglich eine ungefähre Leitlinie für eine mögliche zukünfti-
ge Entwicklung darstellen sollen. 

4. a) Welche Mobilitätskonzepte und ÖPNV-Planungen 
wurden über Förderprogramme anderer, nicht für 
ÖPNV und Verkehrsentwicklung zuständiger, Res-
sorts kofinanziert?

Mobilitätskonzepte, die durch andere Förderprogramme ge-
fördert wurden, sind in Anlage 2* dargestellt. 

 b) Wie wird eine fachübergreifende Abstimmung ge-
währleistet? 

Das Regionalmanagement verfolgt einen querschnittsori-
entierten, fachübergreifenden Ansatz. Dazu stimmt es sich 
bei seinen Projekten mit den betroffenen Fachstellen ab und 
bezieht relevante Akteure und Projektpartner aus der Regi-
on ein. Die Regionalmanagement-Initiativen aus den unter 
3 a bzw. 3 b genannten Regionen sind insbesondere auf 
Kreisebene eingerichtet und am jeweiligen Landratsamt als 
zuständigem ÖPNV-Aufgabenträger oder in einer Gesell-
schaft mit Beteiligung des Landkreises angesiedelt. Glei-
ches gilt für die geförderten Maßnahmen nach dem LEA-
DER1-Programm. Die LEADER-Manager sind regelmäßig  

1  LEADER = Liaison entre les actions de dévelopment de 
l'économie rurate; deutsch: Verbindung zwschen Aktionen zur 
Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.
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an den Landratsämtern angesiedelt und können somit auf 
das behördeninterne Fachwissen zugreifen. Daneben wer-
den die LEADER-Manager vom LEADER-Beauftragten der 
jeweiligen Bezirksregierung unterstützt. Die Bezirksregie-
rungen können als Genehmigungsbehörde unterstützend 
tätig werden, um auf eine einheitliche Planung des ÖPNV 
hinzuwirken. 

 c) Wie ist die Vergabepraxis von Planungsmaßnah-
men für Mobilitätskonzepte geregelt?

Die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger haben entspre-
chend der  Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern vom 14. Oktober 2005, Az. 
IB3-1512.4-138, zuletzt geändert durch Bekanntma-
chung vom 7. Dezember 2016 zur Vergabe von Aufträ-
gen im kommunalen Bereich die entsprechenden Vorga-
ben des Vergaberechts einzuhalten. Bei der Förderung 
von Mobilitätskonzepten, etwa nach der Förderrichtlinie 
Regionalmanagement (FöRReg), richten sich die Ver-
gabebestimmungen regelmäßig nach den Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
bzw. den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-
gen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften 
(ANBest-P bzw. den ANBest-K).

5. a)  Mobilitätskonzepte eine Voraussetzung, um Mittel 
aus dem in den Jahren 2012 bis 2016 aufgelegten 
Förderprogramm für nachfrageorientierte Ange-
botsformen des öffentlichen Personennahver-
kehrs abrufen zu können?

Nein. Die Fördervorgaben des Freistaates sehen zwingend 
vor, dass die zur Förderung beantragte Verkehrsbedienung 
mit dem jeweiligen Nahverkehrsplan des ÖPNV-Aufgaben-
trägers übereinstimmt. Eine darüber hinausgehende Pla-
nung, etwa durch ein Planungsbüro, ist nicht vorgesehen 
und aufgrund der umfassenden Konzeption des Nahver-
kehrsplanes nicht zwingend geboten.

 b) Geht es mit den Förderrichtlinien konform, dass 
Planungsaufträge für neu einzurichtende nach-
frageorientierte Verkehre, z. B. Rufbusse, in Form 
von Mobilitätskonzepten an Busunternehmen ver-
geben werden?

Die Förderrichtlinien enthalten in dieser Hinsicht grundsätz-
lich keine Vorgabe. Durch die vergaberechtlichen Bestim-
mungen nach den ANBest-K ist jedoch ein transparentes 
und wettbewerbliches Vergabeverfahren durchzuführen. 

 c) Wird durch die Finanzierung von Mobilitätskon-
zepten eine objektive und langfristige Planung mit-
tels Nahverkehrsplänen und deren Fortschreibung 
unterlaufen?

Nein. Die Fragestellung impliziert, dass Nahverkehrspläne 
nicht vom Freistaat unterstützt werden. Dies ist jedoch nicht 
zutreffend. Die Erstellung und Fortschreibung von Nahver-
kehrsplänen wird im Rahmen der ÖPNV-Zuweisungen ge-
fördert. 

Wie unter Antwort zu Frage 3 c dargestellt haben Mobilitäts-
konzepte und Nahverkehrspläne meist einen unterschied-
lichen fachlichen Schwerpunkt. Mobilitätskonzepte können 
abseits des umfassenden Ansatzes des Nahverkehrsplanes 
nur Teilaspekte erfassen oder unverbindliche zukünftige Vi-
sionen beinhalten. 

6. a) Welche Nahverkehrspläne der letzten fünf Jahre 
wurden von Busunternehmen und/oder deren aus-
gelagerten Gesellschaften erstellt?

 b) Welche der Mobilitätskonzepte der letzten fünf 
Jahre wurden bzw. werden von Busunternehmen 
und/oder deren ausgelagerten Gesellschaften er-
stellt?

7. a) In wie vielen Fällen waren das Busunternehmen 
und/oder deren ausgelagerte Gesellschaft, die 
Mobilitätskonzepte erstellt, zuvor schon auf dem 
Markt tätig?

 b) In wie vielen Fällen war das Busunternehmen, wel-
ches Mobilitätskonzepte erstellt, danach weiterhin 
tätig?

 c) Waren/sind diese Busunternehmen in den jeweili-
gen Regionen marktbeherrschend (welcher Anteil 
an Linienkonzessionen und Kilometerleistung ent-
fällt auf diese Unternehmen)?

Die angefragten Daten sind in der Anlage 2* dargestellt. 

8. a) Wie lassen sich Interessenkonflikte von Busunter-
nehmern als Planungsbüro und Verkehrsunterneh-
mer ausschließen?

Die Dienstleistungen als Planungsbüro für ein Mobilitäts-
konzept und die Tätigkeit als ausführendes Verkehrsunter-
nehmen sind regelmäßig organisatorisch getrennt. Daneben 
muss das erstellte Konzept in den kommunalen Gremien, 
wo es unabhängig vom Ersteller durch kommunale Vertreter 
bewertet werden kann, eine Mehrheit erhalten, um umge-
setzt werden zu können. 

 b) Wie kann eine objektive, zukunftsfähige und nach-
haltige Verkehrsplanung garantiert werden, die 
alle Verkehrsträger integriert?

Entsprechend der Vorgaben zur Erstellung des Nahver-
kehrsplanes, etwa in § 8 Abs. 3 Satz 5 des Personenbeför-
derungsgesetzes (PBefG) oder Art. 13 des Gesetzes über 
den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖP-
NVG) sind bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes die 
vorhandenen Verkehrsunternehmen zu beteiligen und die 
vorhandenen Verkehrseinrichtungen möglichst vollständig 
zu erfassen. Durch die Beteiligung der Verkehrsunterneh-
men aber auch der Interessenverbände und Interessen-
gemeinschaften werden umfassend die Verkehrsträger 
erfasst. Die Beteiligung und Einbindung von Betroffenen 
und die Einbindung der kommunalen Gremien mit den de-
mokratisch gewählten und legitimierten Vertretern sorgt für 
eine weitgehende objektive Planung und Organisation des 
örtlichen ÖPNV. 
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